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Die EU ist einer der wichtigsten – wenn nicht gar der wichtigste – Teilnehmer am globalen 

Handel von Gütern und Dienstleistungen. Eine effektive und interessensorientierte 

Außenhandelspolitik mit dem Ziel, die Struktur und Modalitäten des internationalen 

Handelsregime in ihrem Sinne zu beeinflussen ist von großer Bedeutung für die EU und ihre 

Mitgliedsstaaten. Daher tritt die Gemeinschaft als einheitlicher Akteur auf, um Einfluss 

ausüben zu können. Unter der Zuhilfenahme eines angepassten Konzeptes von struktureller 

Macht wird aufgezeigt, inwieweit die EU als machtvoller Akteur in der Lage ist die Struktur 

und Modalitäten der internationalen Ebene in ihrem Interesse zu verändern.  
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1. Einleitung 
 

Mit einen Anteil am Welthandel von knapp 16%
1
 im Jahr 2009, bzw. von knapp 38% wenn 

wir den internen EU Handel mit in der Rechnung berücksichtigen, ist die EU ohne Zweifel 

neben den USA (8,8% Anteil am Welthandel in 2009) und China (8,001%) einer der 

wichtigsten – wenn nicht gar der wichtigste – Teilnehmer am globalen Handel von Gütern 

und Dienstleistungen. Auch die beindruckende Größe des europäischen Binnenmarktes mit 

mehreren hundert Millionen Konsumenten, welche im Durschnitt ein Jahresbruttoeinkommen 

von 36.788$
2

 zur Verfügung haben, lässt die EU zu einem Akteur im internationalen 

Handelsregime werden, den zu ignorieren sich kaum ein anderer Akteur leisten kann. 

 

So wird die Europäische Union (EU) sowohl von Teilen der politikwissenschaftlichen 

Forschung,
3

 als auch in der Selbsteinschätzung der Europäischen Kommission und des 

Parlamentes
4
 als „Handelsmacht“ oder mit synonymen Begrifflichkeiten (p.e. „power through 

trade“) charakterisiert. So verfügt die EU mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertragswerk in 

der Außenhandelspolitik über das alleinige Verhandlungsmandat und vertritt die 

Mitgliedstaaten als einheitlicher Akteur international in Fragen der internationalen 

Handelspolitik, sowohl in bilateralen (FTAs, EPAs), regionalen (MERCOSUR, ASEAN etc.), 

als auch multilateralen Verhandlungen und Foren (WTO).
5
 Die beindruckende ökonomische 

Leistungsfähigkeit der EU-27 (GDP, FDIs, Anteile am Welthandel) und ihre relativ kohärent 

nach außen vertretende Handelspolitik
6

 lässt sie dabei zu einem der wichtigsten 

internationalen Akteure im globalen Handelsregime werden. Eine Reihe von empirischen 

Untersuchungen legen nahe, dass die EU seit dem Stillstand der WTO Verhandlungen relativ 

erfolgreich darin war bilaterale und regionale Handelsverhandlungen in ihrem Sinne zu 

gestalten und ihre Präferenzen durchzusetzen.
7
 Die meisten Untersuchungen betrachten dabei 

entweder spezifische Verhandlungsfälle (im bilateralen oder regionalen Kontext),
8

 oder 

fokussieren sich in ihrer Analyse auf bestimme Sektoren und/oder Verregelungsbereiche 

internationalen Handels (Agrarsubventionen, Everything-But-Arms (EBA) Abkommen, 

                                                 
1
 Die genannten Daten wurden alle, insofern nicht anders angegeben, aus der WTO Statistics Database erhoben: 

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#database  
2
 Siehe „Statistische Datenbank der OECD“: http://stats.oecd.org/Index.aspx  

3
 Vgl. hierzu exemplarisch: Meunier / Nicolaidis: 2005, 2006; Meunier 2007, Dür / Zimmermann: 2007, Sapir: 

2007, Dür: 2007, Nottebaum: 2011. 
4
 Vgl. hierzu die Darstellung „Die EU als Handelsmacht“ auf den Seiten des Europäischen Parlamentes: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_2_1_de.htm  
5
 Vgl.: Tsoukalis, Loukas: 2005, Woolcock: 2005. Für eine Übersicht über die Aktivitäten und aktuellen 

Verhandlungen der DG Trade der EU Kommission, vgl.: http://ec.europa.eu/trade/creating-

opportunities/bilateral-relations/countries-and-regions/ 
6
 Vgl.: Meunier 2007, Nottebaum 2011, Young / Peterson: 2006  vgl. für eine differenzierte Debatte auch 

Baldwin: 2006. 
7
Auch wenn in der Forschung kein Konsens darüber besteht, wie die Präferenzbildung der EU im Bezug auf die 

internationale Handelspolitik zu erklären ist (neo-realistische vs. liberal-intergouvermentalitische vs. Noe-

institutionalistische Deutungen), so verweisen viele Studien darauf, dass die EU eine erfolgreiche und 

interessenswahrende Handelspolitik verfolgt.  Vgl.:  Dür: 2007, 2008, 2010, Larsen 2007,  Zimmermann 2007, 

Gerlach: 2006, Holmes: 2006, Elgström / Pilegaard: 2008, Szymanski / Smith: 2005. 
8
 So p.e. Doctor 2007, Larsen 2007. 

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#database
http://stats.oecd.org/Index.aspx
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_2_1_de.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries-and-regions/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries-and-regions/
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Eigentumsrechte etc.).
9
 Jedoch, eine systematisch Auseinandersetzung mit der Frage ob die 

Außenhandelspolitik der EU als ein effektives Instrument der Machtausübung zur 

Präferenzausübung angesehen werden kann und die EU in der Lage ist, dass internationale 

Handelsregime nachhaltig in ihrem Sinne zu verändern, findet kaum statt.
10

 Die Beantwortung 

dieser Frage soll Ziel der vorliegenden Arbeit sein. Insbesondere wird untersucht werden, ob 

die Europäische Union in der Lage ist strukturelle Macht im Kontext des internationalen 

Handelsregimes auszuüben und somit die Modalitäten und Strukturen in denen internationaler 

Handel eingebettet ist nachhaltig in ihrem Sinne zu verändern. Zu diesem Zweck wird in 

Kapitel 2 ein Konzept struktureller Macht eingeführt werden, mit dem hier gearbeitet werden 

soll, um die genannte Frage beantworten zu können. Zuvor wird sich Kapitel 1 aber der 

Darstellung der institutionellen und juristischen Grundlagen der EU Handelspolitik widmen 

und aufzeigen, warum die EU in der Außenhandelspolitik Akteursqualität besitzt. Kapitel 3 

wird untersuchen, ob die EU im Sinne des in Kapitel 2 vorgestellten Konzeptes von 

struktureller Macht als eine nennenswerte Handelsmacht in Erscheinung tritt, welche ihre 

Präferenzen effektiv durchsetzten und die strukturellen Rahmenbedingen des internationalen 

Handels in ihrem Sinne verändern kann. Also ob die EU als ein „system maker“ (das System 

zu meinen Gunsten machen und verändern) im Sinne von Mastanduno in Erscheinung treten 

kann. 
11

    

 

 

2. Die EU als Akteur im internationalen Handelsregime 
 

Bevor sich der Frage zugewandt werden kann, ob die EU in der Lage ist effektiv Macht im 

internationalen Handelsregime auszuüben, muss zuvor geklärt werden, warum die EU als 

Entität mit Akteursqualität im globalen Handelsregime konzeptualisiert werden kann.  

 

Bereits mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1957
12

 

wurde das anfangs kontinentale Integrationsprojekt  als Zollunion mit einem gemeinsamen 

Außenzoll konstituiert.
13

 Für den internationalen Handel mit Gütern (im Rahmen des 1947 

gegründeten GATT Regimes) wurde die Gemeinschaft bereits hier zum einzigen Akteur, 

welcher die Interessen der Mitgliedstaaten in Verhandlungen vertrat.
14

 Artikel 113 des 

Vertrages von Rom (VEG) regelte, dass die Kommission dem Rat Vorschläge für die 

Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik zu machen hat (VEG, Artikel 133, 2) und 

internationale Verhandlungen „in Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung vom Rat 

bestellten besonderen Ausschuß, nach Maßgaben der Richtlinie, die ihr der Rat erteilen 

kann“
15

 zu führen hat. Dieser „113er“ Ausschuss (später nach dem Vertrag von Amsterdam 

„133er“ Ausschuss genannt, da der ursprüngliche Artikel 133 als Artikel 133 in den Vertrag 

                                                 
9
 Vgl. hier p.e.:  Garibay 2009, Gössl 2008, Langhammer 2005,  Faber/Orbie 2009. 

10
 Ausnahmen bilden hier die Arbeiten von Meunier / Nicolaidis: 2005, 2006; Meunier 2007, Peterson 2007 und 

Woolcock 2010. 
11

 Vgl.: Mastanduno 2009. 
12

Der „VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (VEG)“ kann hier 

eingesehen werden: http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html  
13

 Vgl. Kapitel 1, Abschnitt II, VEG. 
14

 Vgl. Meunier 2005: 3, Koopmann/Vogel 2011: 6. 
15

 Siehe: Artikel 133, Absatz 3, VEG.  

http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html
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von Amsterdam aufgenommen wurde) wurde zum wichtigsten Forum für die Bestimmung 

und Festlegung europäischer Handelspolitik. Regelmäßig Treffen hochrangiger Beamter aus 

den Mitgliedsstaaten und von Vertretern der Generaldirektion „Trade“ der Kommission legten 

die Agende der Außenhandelspolitik der Gemeinschaft fest. Weiter regelt Absatz 1 des 

Artikels, dass die Gemeinschaft die alleinige Vertretung der Mitgliedstaaten in der 

Handelspolitik übernimmt. Der Rat musste den Vorschlägen der Kommission und 

Ergebnissen der Verhandlungen mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Damit wurde eine 

grundsätzliche institutionelle Konstellation und Kompetenzverteilung geschaffen, welche bis 

zum Vertrag von Amsterdam unangetastet blieb. Unter existierenden Zustimmungsrechten 

des Rates vertat die Kommission die Gemeinschaft internationalen in Fragen des Handels mit 

Gütern unter dem GATT-Regime. Die Herausforderungen der Verhandlungsrunden von 

Tokyo und die Verhallungen über die Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) in den 

1980er und 1990er Jahren, führten zu zunehmendem Disputen in der Gemeinschaft über die 

Reichweite des Alleinvertretungsanspruches der Kommission in internationalen 

Verhandlungssituationen.
16

 Streitpunkte wie die Frage, ob die Kommission auch in der WTO 

die Mitgliedstaaten vertreten sollte, mit der sich daraus ergebenen Konsequenz, dass die 

Gemeinschaft, nicht die Mitgliedsstaaten dem Vertragswerk beitreten musste, oder Dispute 

über die Frage, ob der Vertretungsanspruch der Gemeinschaft auch für den Handel mit 

Dienstleistungen und Verhandlungen über die internationale Verregelung von 

Eigentumsrechten gelte, führte zu einem erhöhten Bedarf nach tiefgehender Klärung und 

juristischer Festlegung der Kompetenzen in zukünftigen Verträgen über die Arbeitseise der 

Gemeinschaft.
17

 Während im Vertrag von Amsterdam noch von einer genereller Ausweitung 

der Kompetenzen der Gemeinschaft abgesehen wurde und stattdessen ein Verfahren 

implementiert wurde, nachdem der Rat von Fall zu Fall die Kompetenzen der Kommission 

auch auf den Handel von Dienstleistungen und die Klärung von Eigentumsrechten ausweiten 

konnte
18

, so wurde mit dem Vertrag von Nizza die exklusive Kompetenz der Alleinvertretung 

der Gemeinschaft auch für den Handel mit Dienstleistungen und für die Klärung von 

Eigentumsrechten zur Regel.
19

 Der Rat hatte weiter mit qualifizierter Mehrheit zuzustimmen. 

Einzig der Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, Dienstleistungen im 

Bereich Bildung, sowie in den Bereichen Soziales und Gesundheitswesen verblieben in 

gemeinsamer Zuständigkeit von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten (Art. 133/6, Absatz 2 

„Vertrag von Nizza“). Mit dem Vertrag von Lissabon kam auch noch die Zuständigkeit für 

                                                 
16

 Vgl. Meunier 2005: 7-12. 
17

 Auch der Anfang der 1990er Jahre von der Kommission zur Klärung der Frage der Kompetenzen und 

Zuständigkeit angerufene EUGH lieferte in seiner Beurteilung 1994 nur eine unbefriedigende Klärung der 

Streitpunkte, indem er keine endgültigen Aussagen über die Reichweite des Vertretungsanspruches machte. Vgl.: 

Court of Justice of the European Communities, Opinion 1/94, 15.11.1994, I-123. 
18

 So heißt es im Vertrag von Amsterdam in der Ergänzung zu Artikel 113 (VEG): „Der Rat kann auf Vorschlag 

der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments durch einstimmigen Beschluss die 

Anwendung der Absätze 1 bis 4 auf 

internationale Verhandlungen und Übereinkünfte über Dienstleistungen und Rechte des 

geistigen Eigentums ausdehnen, soweit sie durch diese Absätze nicht erfasst sind.“, siehe:  Vertag von 

Amsterdam, Änderung Artikel 113: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-de.pdf  
19

 Siehe Artikel 133.5, „Die Absätze 1 bis 4 gelten unbeschadet des Absatzes 6 auch für die Aushandlung und 

den Abschluss von Abkommen betreffend den Handel mit Dienstleistungen und Handelsaspekte des geistigen 

Eigentums, soweit diese Abkommen nicht von den genannten Absätzen erfasst sind.“ Vertrag von Nizza: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:080:0001:0087:DE:PDF  

http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:080:0001:0087:DE:PDF
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die Verregelung ausländischer Direktinvestitionen hinzu.
20

 Spätestens mit dem Vertrag von 

Nizza wurde somit die Kommission zum verbindlichen Ansprechpartner und Akteur im 

internationalen Handelsregime. Ziel ist es, dass die „Europäische Union durch ihre 

Einheitlichkeit eine höhere Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft erreicht“
21

, also mit 

stärkerer Stimme auf dem internationalen Packet sprechen kann und damit effektiver die 

Interessen der Gemeinschaft und der Mitglieder wahren kann.  

 

Eine wesentliche Neuerung brachte ebenfalls der Vertrag von Lissabon
22

: Nunmehr wurde die 

Rolle des Europäischen Parlamentes deutlich gestärkt. So wurden die Kontroll- und 

Mitentscheidungsbefugnisse des Europäischen Parlamentes deutlich gestärkt und 

ausgeweitet.
23

 So heißt es in Artikel 207, Absatz 2 AEUV: „Das Europäische Parlament und 

der Rat erlassen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die 

Maßnahmen, mit denen der Rahmen für die Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik 

bestimmt wird“. Damit ist das Parlament nun neben dem Rat gelichberechtigter Partner in der 

Außenhandelspolitik der EU. Auch muss das Parlament nun alle beschlossenen 

Handelsabkommen - wie internationale Abkommen im Allgemeinen – ratifizieren. Auch wird 

die Kommission in Artikel 207 AEUV zu weitreichenden Informationspflichten gegenüber 

dem Parlament verpflichtet. Einzig das Recht Vorschläge zu unterbreiten verbleibt alleinig bei 

der Kommission. Der 133er Ausschuss wurde mit dem Vertrag von Lissabon zu einem 

regulären Sonderausschuss (Art. 207, Abs. 3, AEUV). Somit haben wir es nun mit drei 

beteiligten Institutionen zu tun, wenn es um die Formulierung der EU Handelspolitik geht: 

Der Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament. Ob diese neue Konstellation 

mit einem weiteren machtvollen Akteur (Parlament) zu einer zunehmendem Stasis in 

internationalen Verhandlungen führt, oder aber sich neue Optionen für eine 

Instrumentalisierung der innenpolitischen Situation als Machtmittel („tied-hands-

Argument“)
24

 ergeben bleibt abzuwarten. Bislang fehlt es hier für eine Bewertung an 

belastbarem empirischem Material. Deutlich scheint jedoch zu werden, dass das Parlament 

gewillt und in der Lage ist seine Positionen deutlich zu machen (wie im Fall der 

Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit Südkorea) und Notfalls bereit ist Verträge 

nicht zu ratifizieren (wie beim SWIFT-Abkommen zwischen der EU und der USA). Ohne 

Zweifel wird das Europäische Parlament damit ein zunehmend wichtiger Akteur für die 

Formulierung der Handelspolitik der EU werden.    

 

 

 

 

                                                 
20

 Vgl. Artikel 207 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
21

 Brock 2010: 213. 
22

 Genauer: Die im Vertrag von Lissabon zusammengefassten Verträge „Vertrag über die Europäische Union 

(EUV)“ und der „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)“. 
23

 Vgl.: Brock 2010: 216-219, Wollcock 2010, Tietje 2009. 
24

 Unter dem „tied-hands-Argument“ versteht man die Anführung existierender oder nur vermuteter Ablehnung 

innenpolitischer Veto-Spieler  zu außenpolitischen Verhandlungsergebnissen als Druckmittel auf die andere 

Partie von der eignen Position abzurücken um auf die vermuteten Veto-Spieler zuzugehen und eine Einigung zu 

ermöglichen, vgl.: Meunier 1995. 
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3. Strukturelle Macht und internationale Beziehungen 
 

Um die Frage beantworten zu können,  ob die Außenhandelspolitik der EU als ein effektives 

Instrument der Machtausübung zur Präferenzausübung angesehen werden kann und die EU in 

der Lage ist, dass internationale Handelsregime nachhaltig in ihrem Sinne zu verändern, 

sollen an dieser Stelle das Konzept von struktureller Macht vorgestellt werden, mit dem diese 

Frage beantwortet werden soll.  

 

In der Disziplin der Internationalen Beziehungen wurden eine Vielzahl von Ansätzen 

entwickelt, die versuchen zu verstehen was Macht in der internationalen Politik ist und wie 

diese wirkt.
25

 In der Regel verwenden realistische und neo-realistische Ansätze ein Konzept 

von Macht,
26

 welches Macht als den Besitz und die Verfügbarkeit von capabilities für einen 

Staat konzeptualisiert: Je größer die power capabilities (militärisch wie ökonomisch) eines 

Staates desto größer seine Macht in den internationalen Beziehungen.
27

 In diesem 

Verständnis, transformiert sich der Besitz einer größeren Anzahl von relevanten Ressourcen 

(wie das BIP, Gebiet, Bevölkerung, Größe des Militärs usw.) mehr oder weniger automatisch 

in mehr Macht und damit in mehr Sicherheit für den Staat in einem anarchischen 

internationalen System (Baumann / Rittberger 1999: 250). Hier besitzen die capabilities einen 

Wert welcher weder von der Relation der beteiligten Akteure abhängig ist, noch von sich 

wandelnden Strukturen – einzig die Polarität und Verteilung im anarchischen System 

bestimmt die Bedeutung der capabilities. Ein zweiter Strang von Gelehrten in der 

Politikwissenschaft versteht Macht als ein relationales Konzept: Hier wird Macht als eine 

kausale Beziehung zwischen den Staaten in den internationalen Beziehungen gesehen. 

Basierend auf der bekannten Vorstellung von Max Weber, welcher Macht beschreibt als „the 

probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his 

own will despite resistance“,
28

 ergibt sich hier Macht aus der Beziehung zwischen zwei oder 

mehr Akteuren und aus dem Kontext in dem diese eingebettet sind. Folglich kann Macht nicht 

einfach aus Ressourcen automatisch abgeleitet werden, sondern Macht und ihre Ausübung 

hängen wesentlich von der Fähigkeit der beteiligten Akteure ab, diese in einer bestimmten 

Relation einzusetzen und unter der Nutzung von materiellen und nichtmateriellen Ressourcen 

in einem bestimmten Kontext, zu erreichen: „ to get B to do something that B would not 

otherwise do“
29

 und damit seine eigenen Präferenzen durchzusetzen. Der Wert von 

eingesetzten Ressourcen beruht in diesem Verständnis wesentlich auf dem Kontext in dem die 

Interaktion der Akteure stattfindet.
30

 Ein berühmter Ansatz der Anwendung eines relationalen 

Verständnisses von Macht wurde 1977 von Nye und Keohane in „Power and 

Interdependence“ vorgestellt.   

 

Das dritte diskutierte Verständnis von Macht in den internationalen Beziehungen versteht 

Macht in struktureller Hinsicht. Die Befürworter dieses Verständnisses verstehen Macht vor 

                                                 
25

 Vgl.: Baldwin 2002. 
26

 Für eine deutlich ausführlichere Diskussion der verschiedenen Ansätze von Macht in den IB vgl.: Fels 2011, 

und Pustovitovskij/Kremer 2011. 
27

 Waltz 1979, Walt 1991, Gilpin 1981. 
28

 Weber 1947. 
29

 Dahl 1957. 
30

 Ausführlicher ist die Argumentation nachzulesen bei: Pustovitovskij/Kremer 2011, Kapitel „Power and IR“.  
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allem im Kontext der Kontrolle über die Schaffung und Arbeitsweise von Strukturen in denen 

die Akteure eingebettet sind.
31

 Der Begriff der strukturellen Macht/structural power wurde 

mit den Schriften von Susan Strange populär.
32

 Strange definiert strukturelle Macht als die 

Macht „to decide how things shall be done, the power to shape frameworks within which 

states relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprises“.
33

 Weiter fügt 

sie hinzu, structural power „means rather more than the power to set the agenda of discussion 

or to design“.
34

 Strange betont, „that “power over structures” is more important than “power 

from resources”
35

. Nach Pustovitovskij/Kremer, kann Macht in diesem Verständnis „[not 

only] only settle outcomes within interstate relations due to material or ideational factors but 

even more importantly, power can shape and define the structures or tacit bargains states are 

actually embedded in and these structures become a resource of power by framing the rules of 

the game in favor of the actor. States with the ability to exert control over those international 

structures thus have influence over their relations with other actors.“
36

 Dies kommt dem sehr 

nahe, was Steven Krasner
37

 als Konzept der „Meta-Power“ einführt, nämlich die Macht „die 

Spielregeln des Spieles zu verändern“. Auf theoretischer Ebene, unterscheidet Stefano 

Guzzini
38

 zwischen drei Konzepten von strutural power in der Literatur und Diskussion in den 

IB: indirect institutional power, non-intentional power und impersonal power.
39

  Für unseren 

Fall („internationales Handelsregime“) soll mit folgender Definition von struktureller Macht 

gearbeitet werden: „The structural [power] of a state is defined as the ability of a state to 

influence/shape the structural context of international trading in his favor.”
40

 Wobei der 

strukturelle Kontext (structural context) hierbei als “the setting of implicit or explicit 

principles, legal and non-legal norms and rules, institutions and procedures constituting the 

framework within which international trade takes place”
41

 definiert werden kann.  

 

4. Die EU als system maker?! – Übt die EU strukturelle Macht im internationalen 
Handelsregime aus? 
 

Bevor die Frage bearbeitet werden kann, ob die EU in der Lage ist strukturelle Macht im 

internationalen Handelsregime auszuüben, ist es nötig darzulegen, welches die Präferenzen 

sind, welche die EU bezüglich ihrer Handelspolitik verfolgt. Die Ziele der Handelspolitik der 

EU wurden im Vertrag von Lissabon nochmals dargelegt, so ist zum Einen die Verzahnung 

                                                 
31

 Vgl. Fels 2011. 
32

 Siehe Ward 1987, Lawton et al. 2000. 
33

 Strange 1988: 25. 
34

 Ibd. 
35

 Zitat: Pustovitovskij/Kremer 2011: 6. Vgl. auch: Strange 1996: 25-30. 
36

 Pustovitovskij/Kremer 2011: 6. 
37

 Krasner 1985: 14. 
38

 Vgl.: Guzzini 1993. 
39

 Da an dieser Stelle eine ausführlichere Diskussion wenig zielführend wäre, sei nochmals auf die differenzierte 

Darlegung in: Pustovitovskij/Kremer 2011 verwiesen.  
40

 Kremer 2011: 12. „In his favor“ kann dabei wie folgt definiert werden, es kann davon ausgegangen werden, 

dass eine Akteur durch die Veränderung des strukturellen Kontextes keinesfalls bewusst eine Verschlechterung 

seiner Position erzielen will, sondern – einem Kosten-Nutzen Kalkül folgend – auf eine Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für seine Interessen hinarbeiten wird. Nur wenn erkenntlich ist, dass Maßnahmen dieses 

Ziel der Verbesserung, oder eine interessengeleitete Bewahrung des Status-Quo verfolgen, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Maßnahmen das Kriterium „in his favor“ erfüllen.  
41

 Ibd. 
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mit anderen Aspekten der Außenpolitik ein wichtiges Ziel. Insbesondere die Abstimmung mit 

der Menschenrechts-, Entwicklungs- und Sicherheitspolitik der EU steht im Vordergrund.
42

 

Die Handelspolitik der EU wird damit als Instrument der Außenpolitik in einen größeren 

Kontext gestellt. Zwar bleibt das Ziel die „Integration aller Länder in die Weltwirtschaft zu 

fördern“
43

 ebenso bestehen, wie das Ziel den schrittweisen Abbau aller  internationalen 

Handelshemmnisse zu erreichen,
44

 ausdrücklich nun auch von nicht-tarifären 

Handelshemmnissen,
45

 jedoch wird in Art. 21 Abs. 1 EUV gesteigerter Wert darauf gelegt, 

dass die EU Demokratie, Rechtstaatlichkeit, die Achtung der Menschenwürde, gute 

Regierungsführung etc. aktiv zu fördern hat. Diese Förderung hat Bestandteil aller 

außenpolitischer Aktivität der Union zu sein, so Art. 21 EUV.  

 

Da die Verhandlungen über eine weitergehende Integration des Welthandles auf multilateraler 

Ebene seit der vorläufigen Suspendierung der Doha-Entwicklungsrunde in der WTO auf 

unabsehbare Zeit auf Eis liegen und die EU, wie auch die USA es nicht vermochten, die für 

sie wichtigen Themen („Singapur-Themen“ und Schutz geistigen Eigentums) im Rahmen der 

WTO Fortentwicklung auf die Agenda zu heben, wandte sich zuerst die USA und schließlich 

auch die EU wieder verstärkt bilateralen Verhandlungen zu.
46

 Es zeigte sich deutlich, dass die 

EU, wie ebenso die USA, nicht weiter in der Lage waren die Regeln und Modalitäten der 

WTO weitgehend nach ihren Präferenzen zu gestalten. Spätestens seit dem koordinierten 

Widerstand durch die Gruppe der G-20+ unter Führung von Indien und Brasilien gegen die 

Pläne der EU und USA bezüglich der WTO Verhandlungen, erscheint eine 

Präferenzdurchsetzung für die EU im multilateralen Kontext (WTO) unwahrscheinlich.  

Obwohl die Gruppe der G-20+, auf Grund der divergierenden Interessenslage ihrer führenden 

Mitglieder (Indien, Brasilien, Türkei und China), nicht in der Lage zu sein scheint, kohärente 

alternative Verhandlungspositionen entwickeln zu können, so scheint sie doch in der Lage zu 

sein, durch ein einziges Veto in der auf Einstimmigkeit angewiesenen Entscheidungsfindung 

der WTO die Position der EU und der USA zu schwächen. Daher kann festgellt werden, dass 

strukturelle Macht der EU die Regeln der WTO in ihrem Sinne zu verändern als beschränkt 

gelten muss. Es ist nicht zu erwarten, dass die EU hier in absehbarer Zeit ihre Interessen 

durchsetzten kann. Die verstärkte Zuwendung zum Bilateralismus durch die EU ist auch in 

dem Kontext zu verstehen, dass die EU sich offensichtlich zurzeit nicht in der Lage sieht ihre 

Ziele der gemeinsamen Handelspolitik durch multilaterale Verhandlungen zu erreichen.
47

  

Für die Auswahl der potenziellen Partner für bilaterale Gespräche durch die EU können im 

Wesentlichen zwei wichtige Kriterien herausgestellt werden:
48

   

 

 Wettbewerbskriterium: Sämtliche bilaterale Handelsabkommen sollen die Position der 

EU im Allgemeinen und europäischer Unternehmen im Speziellen stärken. Aus Sorge 

im Wettlauf um bilaterale Abkommen hinter den USA zurückzufallen, sollen FTAs 

                                                 
42

 Vgl. Brock 2010: 215. 
43

 AEUV, Art. 21, Absatz 2. 
44

 Ibd. 
45

 Vgl. Art. 206 AEUV. 
46

 Vgl.: Koopmann/Vogel 2011: 7-8. 
47

 Vgl.: Koopmann/Vogel 2011, Woolcock 2010, Meunier 2007, Horn/Mavroidis/Sapir 2010a, Sapir 2007, 

Evenett 2007. 
48

 Vgl.: Koopmann/Vogel 2011: 8-10. 
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dafür sorgen, „dass unsere Unternehmen die gleichen Wettbewerbsvorrausetzungen 

haben wie (die Unternehmen) unserer Hauptkonkurrenten“.
49

 Weiter ist es das 

formulierte Ziel Investitionen europäischer Unternehmen in den entsprechenden 

Staaten zu ermöglichen und für diese möglichst umfassenden Markzugang zu 

erreichen. Gleichzeitig sollen Klauseln implementiert werden die den Umweltschutz, 

Arbeitsschutz, Anti-Dumping Richtlinien, den Schutz geistigen Eigentums, Anti-

Korruptionsregeln, Konsumentenschutz, Rechnungslegung etc. betreffen, gemäß den 

Anforderungen die sich aus Artikel 21 EUV ergeben.      

 „WTO+“ Kriterium: FTAs sollen auf bilateraler Ebene den WTO-Acquis vertiefen 

und erweitern. Insbesondere die in der WTO nicht behandelten Singapur-Themen und 

die Klärung der Verregelung von Fragen des geistigen Eigentums sollen so wieder 

aktiviert werden und die EU versucht diese über bilaterale Verträge zunehmende 

abzuhandeln und zu implementieren. Das Ziel dahinter ist ohne Zweifel, für 

europäische Dienstleistungsunternehmen verstärkten Marktzugang zu erhalten, aber 

auch einen effektiveren Schutz geistiger Eigentumsrechte auf bilateraler Ebene zu 

erreichen.   

 

So stellt die Europäische Kommission in einem Strategiepapier fest, dass „viele Kernfragen 

wie Investitionen, öffentliche Aufträge, Wettbewerbsregelung, Schutz geistigen Eigentums und 

andere Regelungsfragen, die gegenwärtig nicht innerhalb der WTO behandelt werden, sich in 

Freihandelsabkommen klären [lassen]“.
50

 Weiter sollen die Abkommen explizit Klauseln zu 

„good governance“ Kriterien enthalten und Bestimmungen den Umwelt- und Arbeitsschutz 

betreffend.
51

  

 

Wie aus der unten stehenden Tabelle ersichtlich wird, hat die EU in den letzten beiden 

Dekaden eine Vielzahl von bilateralen Freihandelsabkommen mit anderen Staaten 

abgeschlossen und in den 2000er Jahren ihre Bemühungen deutlich intensiviert. Insbesondere 

nach dem Stillstand der Doha Verhandlungsrunde der WTO (2005/2006) ist ein deutlicher 

Anstieg von bilateraler Aktivität zu verzeichnen. In nahezu jeder Region der Erde führte oder 

führt die EU Verhandlungen über den Abschluss von Freihandelsabkommen unterschiedlicher 

Reichweite.
52

  

                                                 
49

 KEG 2006a: 3. 
50

 KEG 2006b: 10. 
51

 Ibd.: 11. 
52

 Dazu detailliert: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-trade/free-trade/index_en.htm   

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-trade/free-trade/index_en.htm
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Tabelle 1: FTA der EU (in Kraft, schwebend und in Verhandlungen) 

 

FTAs in Kraft FTAs in Verhandlungen FTAs in der Schwebe 

EFTA (1973) Indien Elfenbeinküste 

Andorra (1991) (ZU) ASEAN Kamerun 

Türkei (1996) (ZU) MERCOSUR CARIFORUM 

Färöer Inseln (1997) Ukraine  

Tunesien (1998) Singapur  

Israel (2000) GCC  

Mexiko (2000) Kanada  

Südafrika (2000)   

Marokko (2001)   

Jordanien (2002)   

San Marino (2002)    

Chile (2003)   

Ägypten (2004)   

SAA (2004-2010)   

Algerien (2005)   

Libanon (2006)   

Südkorea (2010)   

Peru (2011)   

Kolumbien (2011)   
Blau markiert sind die Verhandlungen seit dem Stillstand der WTO Verhandlungen.  

 

Anmerkungen: Die Abkürzung ZU gibt an, wenn es sich um ein Abkommen handelt, welches mit den Staaten 

eine Zollunion darstellt (gemeinsamer Außenzoll). Bei normalen FTAs gibt es keinen gemeinsamen Außenzoll. 

 

Abkürzungen: FTA (Free Trade Agreement), EFTA (European Free Trade Agreement, Mitglieder Schweiz, 

Lichtenstein, Norwegen, Island), SAA (Stabilisation and Association Agreement mit Mazedonien 2004, Kroatien 

2005, Albanien 2009, Bosnien-Herzegowina 2008 - schwebend, Serbien 2008 – schwebend, Montenegro 2010), 

GCC (Gulf Coopertaion Council).  

 

Quelle: Eigene Darstellung nach, DG Trade: http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-

relations/ 
 

 

Deutet der rein quantitative Anstieg des Abschlusses von bilateralen Freihandelsabkommen 

darauf hin, dass die EU in der Lage zu sein scheint erfolgreich Verträge auszuhandeln, so 

kann die Frage danach, ob die EU auch strukturelle Macht im Sinne einer „ability of a state to 

influence/shape the structural context of international trading in his favor“ nur beantwortet 

werden, wenn man die Qualität der Abkommen berücksichtigt. Konnten die Zielvorgaben, 

welche sich die EU selbst setzt erreicht werden. Konnten Klauseln in die Verträge integriert 

werden, welche juristisch bindend sind und damit auch rechtliche Konsequenzen haben. 

Konnte die gewünschte Marktöffnung für europäische Unternehmen erfolgreich durchgesetzt 

werden und auch der Abbau von tarifären, wie nicht-tarifären Handelshemnissen, ebenso wie 

die Implementierung wirksamer Klauseln zum Umwelt- und Arbeitsschutz, dem Schutz 

geistigem Eigentums, Anti-Dumping Regeln etc.? Nur wenn dies der Fall wäre, dann kann 

davon gesprochen werden, dass es sich bei der EU um einen strukturelle Macht ausübenden 

„system maker“ handelt. Wenn der Abschluss von bilateralen Freihandelsabkommen die 

gesetzten Ziele auf großer Linie nicht unterstützt, bzw. forciert, dann muss die Handelspolitik 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/
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der EU zwangsläufig als unzureichend charakterisiert werden, was die Erreichung der 

gesetztem Ziele angeht und was die Ausübung von Macht zur Veränderung des strukturellen 

Kontext in Sinne der Interessen der EU angeht.          

 

Eine Studie von Horn, Mavroidis und Sapir aus dem Jahr 2009
53

 kommt für diese Punkte zu 

einem interessanten Ergebnis:
54

 So ist die EU sehr erfolgreich darin, verbindliche und 

effektive Klauseln in die Freihandelsabkommen zu integrieren, was den Marktzugang, Abbau 

von tarifären und nicht tarifären Handelshemnissen und sogar die TRIPS Regelungen zum 

Schutz des geistigen Eigentums angeht und für diese Themen eindeutige und rechtlich 

bindende Formulierungen in den Verträgen unterzubringen (Tabelle 2). 

 

 

Tabelle 2: Vorhandensein (AC) und juristische Durchsetzbarkeit (LE) von Klauseln in EU 

Freihandelsabkommen den Marktzugang oder den Abbau von Zöllen betreffend
55

   

 
 

Anmerkungen: Ein dunkelblaues Quadrat heißt: Anforderung ist erfüllt (AC: Thema ist Bestandteil des 

Vertrages, LE: Thema ist rechtlich verbindlich geregelt). Ein hellblaues Quadrat heißt: Rechtliche 

Verbindlichkeit ist nicht eindeutig zu bestimmen.  

 

Währenddessen ist die EU bei anderen Regelungen, wie Regelungen den Menschenrechts- 

Umwelt-, Konsumenten und Arbeitsschutz betreffend deutlich weniger erfolgreich darin, 

diese Regelungen in rechtlich bindender Form in Freihandelsverträge einfließen zu lassen 

(Tabelle 3). 

                                                 
53

 Horn/Mavroidis/Sapir 2009. 
54

 In dieser Arbeit muss noch auf die Ergebnisse der genannten Studie Rückgriff genommen werden. Eine eigene 

Erhebung von aktuellen Daten mit einer etwas anderen Klassifizierung ist gerade im Gange und wird demnächst 

in einem Artikel präsentiert werden. 
55

 Entnommen aus: Horn/Mavroidis/Sapir 2009: 21. 
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Tabelle 3: Vorhandensein (AC) und juristische Durchsetzbarkeit (LE) von Klauseln in EU 

Freihandelsabkommen nicht den Marktzugang oder den Abbau von Zöllen betreffend
56

   

 

Anmerkungen: Ein dunkelblaues Quadrat heißt: Anforderung ist erfüllt (AC: Thema ist Bestandteil des 

Vertrages, LE: Thema ist rechtlich verbindlich geregelt). Ein hellblaues Quadrat heißt: Rechtliche 

Verbindlichkeit ist nicht eindeutig zu bestimmen.  

 

                                                 
56

 Entnommen aus: Horn/Mavroidis/Sapir 2009: 25-6 
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Diese empirische Beobachtung lässt zwei Schlüsse zu: Offensichtlich ist die EU in der Lage 

nennenswerte strukturelle Macht auszuüben, wenn es darum geht in bilateralen FTAs auf eine 

Veränderung des internationalen Handelsregimes hin zu wirken, was die Marköffnung, den 

Abbau von tarifären und nicht-tarifären Handelshemnissen und den Schutz geistigen 

Eigentums angeht. Hier scheint die EU eindeutig in der Lage zu sein die „Regeln des Spieles“ 

in ihrem Sinne zu verändern, also das setting of implicit or explicit principles, legal and non-

legal norms and rules, institutions and procedures des internationalen Handelssystems zu 

beinflussen. Jedoch, so lässt sich ebenfalls schließen, ist die EU nicht in der Lage effektiv 

eine Veränderung des strukturellen Kontext zu bewirken, wenn es um Themenfelder wie 

Umwelt-, Arbeits-, Konsumenten, und Menschrechtsschutz geht. Hier scheinen der Einfluss 

und die strukturelle Macht der EU an ihre Grenzen zu stoßen. Es kann jedoch aber auch 

vermutet werden, dass diese Themenfelder als weniger prioritär in der Tagespolitik 

eingeschätzt werden, so dass die EU hier keinen ernsten Konflikt, oder gar ein nicht 

Zustandekommen eines als wichtig erachteten FTAs riskieren will. 

 

 

5. Fazit 
 

In diesem Artikel konnte gezeigt werden, dass die EU spätestens seit dem Vertrag von Nizza 

als internationaler Akteur in der Handelspolitik weitreichende Kompetenzen hat, welche nur 

durch ganz wenige Ausnahmen beschränkt sind. Weiter wurde deutlich, dass die EU ihre 

Handelspolitik zunehmend versucht in ein kohärenteres außenpolitisches Konzept zu 

integrieren. Auf Grund der Tatsache, dass die Handelspolitik und die internationalen 

Umweltpolitik die einzigen Politikfelder sind, in dem die EU eine Alleinzuständigkeit hat, 

eignet sich die Handelspolitik hervorragend um die außenpolitische Leistungsfähigkeit der 

EU auch machtpolitisch zu bewerten. Unter der Zuhilfenahme des Konzeptes von 

struktureller Macht wurde gezeigt, dass die EU auf multilateraler Ebene kaum noch in der 

Lage ist effektiv strukturelle Macht auszuüben, während sie in bilateralen 

Verhandlungssituationen in wichtigen Themenfeldern strukturelle Macht auszuüben in der 

Lage ist. So konnte ein Beitrag zu der Frage geleistet werden, ob die EU über strukturelle 

Macht verfügt. Es zeigte sich aber auch, dass die EU in anderen Themenfeldern ihre Ziele 

nicht realisieren konnte und  hier den strukturellen Kontext nicht in ihrem Interesse verändern 

konnte. Somit muss die Fähigkeit der EU strukturelle Macht auszuüben nach differenzierter 

Analyse als vorhanden aber nicht unbeschränkt wirksam charakterisiert werden.   
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